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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212 impl;

BauO Krnt 1969;

LAO Krnt 1983;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Aufschließungsbeitrag und Nichterteilung einer Stundung hinsichtlich dieser Abgabe - Ein Bescheid,

der die Stundung einer Abgabenschuldigkeit ablehnt, ist einem Vollzug nicht zugänglich und fehlt es daher an einer

Rechtsvoraussetzung für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung (Hinweis B 30. Juli 1987, AW 87/17/0036).
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